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Entwurf
einer

egekerbt-ils- Gewerbeordnung für Deutschland la«)
,

Von Degeukolb
dem volkswirthschaftlichen Ausschuß überreicht.

Die das deutscheReichbildeiiden Staaten weiden in Gewerbe-
kreise, diese wieder in Fabrikbezikkeabgetheilt.

Die Bildung der Gewerbekreiseund Bezirke sieht den Einzel-
staaten zu. Mehrere kleine Staaten können zu einem Gewerbe-
kreis zusammentreten

Artikel l.

I) Dte Fabrikindustkiebildet eine besondere Abtheilung der
Gewerbe,sie setzt ein Zusammenwirken vieler Kräfte voraus und

AbgeschlosseneWerkstalten-Wo diese gemeinschaftlicharbeiten.

2) Die Anlegung oder Errichtungeiner Fabrik bedarf nur

tU sanitåtspolizeilicherHinsicht eine Zustimmung der Ortsbehörde
und zur Wahrung Von Rechten dritter Personen einer öffentlichen
Bekanntmachung.

»

3) Der fabrikmäßigeBetrieb eines Gewerbes ist jedem Staats-

butgfedgxstcåtåedeeeA « ebensjahr zurückgeletat;
b) skchVirpjlichtehder FabrikarteeitehwPensionskassebeizutretenz
o) eine PkaUUg als Handwerker, Techniker oder Kaufmann

bestandenhab
4) Der fabktkmaßlgeBetrieb seines Handwerks entbindet nicht

von der Verpflichtungdee betreffendenJnnung anzugehören.

»e)Wir haben dem folgendenEntwurfdurch dessen vollständige
Verossentlichungein Bekannttverden in weiteren Kreisen Verschaffeuwol-
len« the jedochuns mit allen Satzungen desselben durchaus einverstan-

M zu erklären. Jn mehren derselben scheint Uns die wünschenswerthe
Man ,3U»sehr in Zwang auszuarten Nur einige Protestazionenwol-
len W inzwischenbeifügen,die für uns dringlich sind. Jhee Motivi-
rung est Ubeeall in den Spalten unserer Zeitung iU siUVM Hier fehlt
uns der Raum dazu» D. R»

·

M) Wie sind nicht für eine solche Prüfung bei Fabrikanten. Sie
est eine nicht zum Ziele führende,ungerechtfertigeBevormundung von

Seiten des Polizeistaats. D. R.

5) Jn bestrittenenFällenentscheidendie Kreis - Gewerbekammern,
ob ein Gewerbe als ein sabrikmäßigeszu behandeln ist. ’)

Ilrtili el ll.

Gliederung der Vertretung.
Diese besteht aus:

a) dem Ausschuß für jede Fabrikz
b) dem Industrie-Rath für jeden Bezirk;
c) der Gewerbekammer für jeden Kreis;

d) der Zentral-Gewerbekain-iner für jedes Land;
e) dem Gewerbe-Parlament für ganz Deutschland-

xrictikei In.

Zusammensetzung der Vertretung.
A. Fabrik-Ausschuß»

Jede Fabrik wählteinen Ausschuß,bestehend:
a) aus jeder Gruppe selbstständigerFabrikarbeiter einen Arbeiter,

gewähltdurch diese;
» » « »

b) aus jeder Gruppe ein Werkmeister,gewahlt durch die Arbeiter-,

wo mehr-re Werkmeister in einer Gruppe sind;

c) dem Inhaber der Fabrik oder dein von ihm bestimmten Stell-

vertreter.

B. Industrie-Reiche
Die Ausschüssealler gleichartigen Fabriken eitlesBezirkes,

welche nicht Handwerksariikelsabriziren, oder wo· Wie UUV Theile
des Fabrikate sind, treten zu einem Bezirks-Verein zusammen und

wähleneinen Industrie-Rath aus:

sa) zwei Fabrik-Inhabern oder deren StellVtkkkekeMz

b) einein Werkmeister;
o) einem Fabrikarbeiter.

et) Aber nach objektiven Kennzeichen Und nicht nach subjektivemEt-

messeii. D« N«
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Wo nur einzelne Fabrifen in einem Bezirke sich befinden,
wählendiese in den JndustrikRathp

a) den Fabrik-Inhaber oder dessenStellvertreter;
b) einen Werkmeister-;
o) einen Fabrikarbeiter.

c. Kreis - Gewerbekammern. l

Die Kreis-Gewerbekammern vereinigen alle Abtheilungen der

Gewerbe, nämlich:
a) des Handels; »

b) der Landwirthschaftz
c) der Handwerke;
d) der Fabrikindustrie.

Artikel IV.

Befugnisse der Instanzen.
A. Fabrik-Ausschüsse.

l) Vermittelung von Streitigkeiten zwischenArbeitgebernund

Arbeitnehmern in erster Instanz.
2) Ausrechthaltung der Fabrikordnung.
3) Einziehung der Strafgelder, wo dergleicheneinzuziehen sind,

und Verrechnung in der Kranken-Unterstützungskasse.
4) Führungder Kontrole über die Fabrik-Krankenkasse.
5) Ueberwachung der Fabrik-Kinder, sowol in sittlicherBezie-

hung in der Fabrik selbst, als des Schulbesuches.

B. Bezirks - Industrie - Nath.

Diesem steht zu: .

l) Entscheidungin zweiter Instanz bei Streitigkeiten zwischen
Fabrikherren und Fabrikarbeitern.

2) Festsetzungoder Vermittelung der Arbeitslöhne.
3) Entwersung der Fabrikordnungen und- Oberaufsicht über

richtige Vollziehung. .

4) Vertretung des Fabrikinteresses, Wahl in die Kreis-Gewerbe-

kammer.
«

5) Festsetzungder Anzahl der Lehrlingeim Verhaltnißzu den

felbstständigenArbeitern, z. B. Drucker, Formstecher ic.

6) Prüfung der Lehrlinge nach beendigter Lehrzeit.

G. Kreis - Gewerbekammern.

(Versammlung alljährlichzweimal mit einem ständigenAusschuß.)

Dieser steht zu:

l) Entscheidungbei Fragen in erster Instanz, wo die Indu-
strie-Räthesich nicht vereinigen konnten.

2) Oberaufsicht über Vollziehungaller zum Schutze der Fabrik-
arbeiter getroffenen Bestimmungen.

Z) Verwaltung der Pensions ssen.
4) Ueberwachung des Musterschutzesund Entscheidung bei

Anklagen auf Musternachahmung oder der Fabrikzeichen.
5) Wahl in die Zentral-Gewerbekammer Und Vertretung aller

Gewerbeinteressen. Ohne Zustimmung der Kammern können keine

auf Gewerbe Bezug habenden Gesetzeerlassen werden.

Ny« Die Kammer theilt sich in die Vier Getverbeabtheilun-
gen, und tritt bei Verhandlungen, die das Allgemeinebetreffen, in

einem Plenum zusammen.

Fell-tin el V.

Schutz der Arbeiter in den Fabrik-en.

l) Kinder unter 12 Jahren sollen in Fabriken nicht aufge-
nommen werden. Von 10 bis 15 Jahren sind 10 Stunden täglich
das Maximum der Arbeitszeit, die durch eine Stunde zum Mittags-
essen unterbrochen ssinmuß. »

Ausnahmen kOMTM auf Antrag der Jndustrie-Räthein der

Art durch die Gewerbekammern gestattet werden, daß bei nachweis-
lich ganz leichter und der Gesundheit nicht nachtheiliger Arbeit-
Kinder nach Vollendetem zehnten Lebensjahre auf9 Stunden täglich
in Fabriken Arbeit erhalten dürfen Der Schulbesuch darf nicht
unterbrochen werden.

2) Als Maximum der Arbeitszeit für erwachsene Fabrikarbeiter
werden 12 Stunden täglichfestgesetzt,bei sechsArbeitstagen in der

Woche.

Nur auf Antrag der Arbeiter selbst können von den Gewerbe-
kammern Ausnahmen gestattet werden. «)

Kein Arbeiter kann, außer im Falle einer Veruntreuungoder
eines Verbrechens, plötzlichaus der Arbeit entlassen werden. Bei
allen im Tagelohn Arbeitenden muß mindestens vier Tage, bei allen

Fabrikarbeitern acht Tage Vorher gekündigtsein, wenn nicht Ver-
träge ein Anderes bestimmen. Eben so und in denselben Fristen
müssendie Arbeiter kündigen.

4) Die Arbeitslöhnemüssenallwöchentlichan einem bestimmten
Tage und nur in den allgemein geltenden Münzsortenausgezahlt
werden. Geldagio oder Rabatte irgend einer Art dürfennicht
stattfinden.

Wo wegen nachlässigerArbeit oder Verletzung der Fabrik-
ordnung Geldstrafeneingeführtsind, müssendiese durch den Fabrik-
ausschuß von den betreffenden Arbeitern eingezogen und in die

Kranken-Uuterstützungskasseverrechnet werden.

5) Jeder Arbeiter erhält bei seinem Eintritt in die Fabrik ein

gedrucktesExemplar der Fabriiordnung und der zu seinem Schutze
erlassenenVerordnungen Der Fabrikordnung genau nachzukommen
verpflichtet er sich bei Verlust seines Pensionsrechtes.

6) Jeder Fabrikarbeiter hat nach Maaßgabe der gesetzlichen
Bestimmungen Anspruch aus die Pensionskasse,wenn er füanahre
in Fabriken gearbeitet hat. Die Ansprüche auf die Pension sind
verwirkt auf Grund der in Artikel Vill. §. 6 bezeichneten Vergehen.

7) In jeder Fabrik müssenKrankenkassen errichtet werden,·
denen jeder Fabrikarbeiter beizutreten verpflichtet ist. Der Anspruch
auf Unterstützungaus denselbengeht nur verloren, wenn der Arbeiter

nach Urtheil seiner Kameraden selbst wegen grober Vergehen aus

dem Vereine gestoßenwird.

Artikel Vl.’««)
Bildung der Pensionskasse-m

I) Wer ein Geschäft als ein fabrikmäßigesanmeldet, oder

wessen Geschäftfür ein fabrikmäßigesvon den Gewerbekammern
erklärt wird, der ist verpflichtet der Fabrikarbeiter-Pensionskasse
beizutreten und für jeden Taglöhnerpr. Woche 2 Sgr.; für jeden
Fabrikarbeiter, dessenWochenverdienstnicht unter 3 Thie. und nicht
über 4 Thlr. in der Regel ist, 3 Sgr.; für Jeden, dessen Wochen-
verdienft in der Regel über 4 Thlr. ist, 6 Thlr. aber nicht übersteigt-,
4 Sgr. in die Pensionskasse einzuzahlen.

Z) Die Fabrikausschüssesind verpflichtet, die Pensionsbeiträge
qllmonatlich einzuziehen, den Gewerbekammern einzuliefern und die

Veränderungenin dem Arbeiterversonaleanzuzeigen.
s) Diejenigen Fabrikarbeiter, deren Wochenverdienst6 Thit.

übersteigt,sind verpflichtet, von ihrem Verdienst selbst 23 Prozent
in die Pensionskasse zu zahlen.

Artikel Vll.

Bildung der Kranken- und Unterstützungskasse.
l) Jeder im Tagelohn Arbeitende zahlt wöchentlichl Sgr.

in die Fabrik-Krankenkasse.
2) Alle Fabrikarbeiter, deren Wochenverdienstnicht unter 3 Thit.

und in der Regel 4 Thlr. nicht übersteigt,zahlen 2 Sgr.
3) Alle Diejenigen, deren Wochenverdiensi4 Thkk üheksteigtz

zahlen 3 Sgr. in dieselbe.
4) Es bleibt jedem Fabrikbezirk nachgelassen,durch die Aus-

schüssezu bestimmen, ob die Kasse eine ganz gemeinschaftlichesein
oder ob sich die Arbeiter in Gruppensondekn,Ussd nur diese Gruppen
unter sich einen Verein zu bilden geeignet sind.

5) Es bleibt jeder Fabrik oder den einzelnen Gruppenüber-
lassM- M BeiträgezU trhöhemnicht aber sie zu vermindern.

6) Sobald eine Krankheit länger als eine Woche dauert,

ei) Wir sind s lechterdiuge gegen diese«
— Es ist dies eine Ve-

schkänkungdes einzigenKapitals welches der Arbeiter besitzt,nämlichsei-
ner Arbeitskraft und seiner Zeit, und die Bestimmungtaugt schon da-

rum nichts, weil sie nicht durchzuführenist. D» R«

W) Die Artikel Vl, Vll Und Vlll Verdienen die ernsteste Erwägung.

Die Errichtung nnd Einrichtung von solchen Kassen ist so schwierigwie

sie nothwendig ist. Wir werden noch späterGelegenheit haben auf die-

sen Gegenstandszurückzukommen,und lassenHerrn DegenkpxhssVorschläge
hier ohne alle Bemerkung. D» R»
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erhältder Arbeiter, nach Maaßgadedes in dem Fabrik-Statut
Angenommenen Satzes- die Kranken-Unterstützung;weniger als F
des Wochenverdienstesdarf sie nicht sein. Im Todesfalle werden

die Beerdigungskdstenalls der Unterstützungskassebestritten.
7) Der Kranke fällt der Pensionskasse anheim, wenn die Krank-

heit längkkals ein halbes Jahr dauert,

Flktiket vlll.

Bestimmung der Pensionskasse
l) Alle Tagelöhnerund Fabrikarbeiter erwerben sich den An-

spruch Auf Pension, wenn sie fünf Jahre ununterbrochen in Fabriken
gearbeitet haben.

2) Die Ansprüchekönnen gemacht werden:
A auf halbe Pension-,
b) an ganze Pension;
C) Auf Unterstützungbei Krankheit über ein halbes Jahr.

Die Auszahlung halber Pension kann eintreten:

beetverminderter Arbeitskraft, wenn durch die Industrie-Reichesk-

klart wird, daß der Arbeiter nicht mehr fähig ist seinen Lebens-

bedarf durch Arbeit verdienen zu können-

4) Die Auszahlung ganzer Pension tritt ein:

a) bei voller Arbeitskraft nach 40jährigerArbeit in Fabrikenz
b) bFiVerlust der Arbeitskraft, sei es durch Krankheit, Unglücks-

falle oder Altersschwäche.
5) Wer. nach fünfjährigerArbeit in Fabriken die Fabrikarbeit

verläßt,kann sich die Ansprücheauf Pension erhalten, wenn er aus

eigenen Mitteln fortsteuert.
«

6) Berloren gehen die Anspkåcheauf PeUsiVUT
a) durch erwieseneVerbrechen oder grobeBeruntreuung in der Arbeit;
b) durch Trunksucht, grobe Vergehungen an seinem Vrodherrn

oder seinen Mitarbeitern in solchem Grade, daß er nach Urtheil
der Industrie-Nätheaus der Fabrikarbeit entfernt werden muß,
und die Gewerbekammer nach eingelegterAppellazionin zweiter
Instanz das Urtheil bestätiget.

c) Wer die Fabrikarbeit verläßt und nicht fortsteuert.

i-z
A-

Its

Motive
zu dem

Gntwurke einer Fabrik-Gewerbeordnung-
.

als Ergänzung
zur allgemeinen deutschen Gewerbeordnung

»Ebensowie das neu aufzusührendeStaatsgebäudedie Auto-

nomie der Gemeinde zur Grundlagehak, ist der Entwurf der vor-

liegendenFabrikgewerbeordnungauf die Autonomie der Gewerbe
baslrt. Da sie ein Theil der allgemeinen deutschen Gewerbe-

gdnungseinsoll, so sind nicht allein für ganz Deutschland geltende

mekälxdbksälmmungenzunormiren, sondern es ist auch eine allge-

;n LängsrZälikskxmåßlgeGliederung-nöthig;daheredieEintheilung
sein würden

, ezlrke, die so gleichmaßlgwie mogltchaszchellm

Das PAMFUTAUJUteressebildet die Grundlage: der Fabrik-
ausschnßhat Es IZUIallein mit der Gewerbeanstalt zu thun, der
er bvkstchhUnd diese öU möglichsterBlüte zu bringen, ist seine
spezielleAufgabe.

e

w

Die Bezirks-Industrlecsathehaben schon ein allgemeineres
Interesse zu vertreten: das Jntettsse aller Jndustrieanstalten einer

Gattung des ganzen Bezirkes.
i

Die Gewerbekammtm Umfassmalle Gewerbeabtheilungeneines

FristenKreises— hier soll deis«PaktikUlar-Jnteressein dem allge-
emm
s1ch»auflösen,oder vielmehr mit demselben sich vereinigen.

kammeräe
die Bezirksrätheaus den Fabrikallsschüssen,die Gewerbe-

d« S
»

aus den Bezirksräthen,so geht aus den Gewerbekammern
le pltzedes Ganzen, die ZenkkaspGewerbekammerdes Landes

thPVVdie«eMich in dem deutschenGewerbe-PGrlament ihke Vik-
emlgung finden.

Jede Arbeit (Anstrengung)hat in der Regel einen selbstsüch-
USM Zivtckz sti dieser nun die Gewinnungder zur Selbsttkhalkung

nöthigenMittel, oder die Befriedigung irgend einer Leidenschaft;
auch die gewerblichen Unternehmungen sind zunächstAusflüssedes

Egoismus: wer ein Gewerbe anfängt, eine Fabrik anlegt, ein Land-

gut"«pachtet2e., berechnet vor Allem, ob es ihm Vortheil bringen
weide. Jede Kraftäußerung,jede Erfindung und dadurch erreichter

persönlicherGewinn wird aber nichts desto weniger auch dem

Allgemeinen mit zu statten kommen, wie auf der andern Seite auch
jede Erschlaffung einer Arbeitskraft, der Verfall eines Gewerbes te»

ein gewissesMaaß des Verlustesan die Gesammtheit mit über-

trä t.g
Wenn demnach von selbst sich ergibt, daß der Staat das größte

Interesse dabei hat, die Produkzions-Krast des Bodens- Des

Kapitals, des Menschen sich frei entfalten zu lassen, sie zu unter-

stützenund zu fördern,so muß doch zugleich wohl beachtet werden,
in welcher Wechselwirkung die eine Kraftänßerungzu der andern

steht und daß, wenn die Partiinlarbestrebnngen nicht gehemmt wer-

den dürfen,sie doch in Berücksichtigungder Gesammlheit in einen

Zentralpunkt zusammengefaßtund so geleitet werden müssen,daß
nicht das Eine dem Andern den Weg versperrt, sondern Allen eine

gedeihliche Entwickelung gesichert wird. Bei dem Gewerbewesen,
welches in die vier Hauptabtheilungen: Ackerbau, Handel, Handwerk
und Fabrikindustrie zerfällt,soll jede Abtheilnng die gleiche Berech-
tigung haben zu eristiren, und, da jede die Bedingungen ihrer Ent-

wickelung am besten kennen muß, soll jede das,Recht haben sich selbst
organisch auszubilden; da indeß der gegenseitigeEinfluß d·erArt ist,
daß jeder Aufschwungder einen bei richtiger Abwägungund Ver-

ständigungzugleichwohlthätigauf die andern wirken muß, ebenso
aber auch ein chronisches Uebel der einen, die andern zur Mitlei-

denheit zieht, darf eine deutsche Gewerbeordnungnicht nur für das

Handwerk sorgen, sondern es müssengleiche Bestimmungen für alle

Abtheilungen getroffen und in den Gewerbekammern der Vereini-

gungspunkt geschaffenwerden.

Das Fabrikgewerbefällt besonders so eng zusammen mit dem

Handwerk, daß häufig eines in das andere hineingreift und sehr
schwer zu definiren ist, wo das eine anfängt und das andre auf-
hört. Dasselbe findet mit dem Handel und in neuerer Zeit noch
mehr zwischenAckerbau und Industrie statt. Es haben daher auch
im Artikel l. nur allgemeine Begriffe hingestelltwerden können-
und hat im §. 5 den Kreis-Gewerdekammern bei zweifelhaftenFällen
die Entscheidungübertragenwerden müssen. Es kann dabei nur

von geschlossenenFabrikanstalten die Rede sein, da die Hausindu-
strie entweder unter das Handwerk oder den Handel fällt.
§. 3 fordert Prüfung und bedingt das 25. Lebensjahr bei

Errichtung oder Uebernahme eines Fabrikgewerbes. Der leitende

Gedanke dabei ist, daß, währendbei dem Handwerk Beides zur

Bedingung gemacht wird, bei dem Fabrikgewerbe,welches nicht

weniger Umsicht, Kenntnisse und Fähigkeitenbedingt- dem Gecde

nicht ein Monopol eingeräumtwerden möchte,welches durch dieses
allein schon eine Berechtigunggewährte. »

§. 2. Feuekgefåhrliche,der Gesundheit nachtheiligen-rst
Eigenthum dritter Personen gefährdendeAnlagen mnssen einer Pra-
fung und Genehmigung unterliegen-

§. 4. Es würde eine Unbilligkeit gegen die Innungenesein,,
wenn ein Handwerker dadurch- daß Er sein Handwerk Mit großem
Mitteln oder mit Beihilfe von Maschinen betreibt,seinen Verbind-

lichkeiten gegen die betreffendenInnungen sich entziehen könnte; da

es aber Fälle gibt, wo sich das Handwerk mit dem Fabrikgewerbe
vermischt, oder, wie z. B. bei Wagenbauern ie., eine .Kukrtlllaz«m

stattfindet, muß, wie der §. 5 es will, die Kreis-Gewerbekammer
und nicht die Zentralstelle entscheiden, da erstere nnk nach TUon-
ziellemBedürfnisseurtheilen kann und soll, inedemFWUKMS aber

zulässigsein kann, was in dem andern unzulässig1st.

Artikel Il. handele von der Gliederungund setzt Voraus daß
kleinere Staaten sich an größereanschließen-»Ob«Wo die Moska-

phischeLage es gestattet, mehrere kleine zur YFlVUNchOnGewerbe-

kammern unter einer Zentralstelle sich VMIMSM konven.

Artikel Ill. Durch die-»ganze Fabkiszewerbeordnunggebt
der Grundgedanke»daß nichts der Willkur überlassenwerden dars-
sondern Alles aus Vereinbarung beruhenmuß: des Gewerbes met

dem Staate, der Gewerbe unter sich, der Arbeitgebermit den Ar-
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beitne)hmern,also auch vereinigte Festsetzungder Löhneund Arbeits-
zeit.«

Dieser Artikel, welcher von Bildung der Vertretung handelt,
verbindet durch die Ausschüssedas Einzelinteresse,durch das Me-

dium die Jndustrieräthemit den Gewerbekammern,wo eine Ver-

einbarung mit den Gesammtinteressenstattfinden muß, und läßtdie

Arbeitnehmer von der untersten bis in die oberste Instanz Theil
nehmen.

’

Die Fabrikarbeiter nehmen also an der Berathung nicht allein,

sondern auch an der BeschlußfassungTheil; ") die im Tagelohn
Arbeitenden sind nicht zur Vertretung herbeigezogen, weil erstens
im Allgemeinender Grad von Vorbildung nicht vorausgesetztwer-

den kann, welcher erforderlich ist, und zweitens weil sie eine wech-
selnde Stellung haben, bald in Fabriken, bald in freier Arbeit sich
besinden;an den Pensionskassenaber nehmen sie Theil.

Artikel lV. Die Befugnisseder Vertretungsinstanzen sind in den

untersten partikularer Natur, nehmen aber mit jeder höhernStufe
eine allgemeinere an, und enthalten nicht blos Bestimmungen über
den Schutz der Gewerbe, sondern auch der Arbeiter. — Die Glie-

derung besteht deshalb aus drei Faktoren:
l) des Fabrikinhabers oder ersten Leitersz

2) der Werkmeister als des vermittelnden Elementes, welche ein

gleiches Interesse für den Fabrikherrn und den Fabrikarbei-
ter haben;

3) der selbstständigenFabrikarbeiter.
Die Jndustrieräthegehen aus demselben Wahlmodus hervor,

sie bilden die 2te Instanz zu den Ausschüssen,wie die Gewerbe-

kammern die höhereInstanz der Industrieräthesind.
Wenn den letzteren die Befugnißbeigelegtist, eine Beschrän-

kung in Annahme von Lehrlingenverfügenzu können, so ist mir

nicht entgangen, wie bedenklich und gefährliches ist, da beschrän-
kend einzugreifen, wo eine ganz- freie Bewegung zur Entfaltung
nothwendig ist; die Rücksichtnahmeaber, daß der Egoistnus bei

einigen Fabrikbranchen, z. B. der Druckerei, eine Ueberfüllungvon

Lehrlingen veranlaßt hat, die dann, wenn sie ausgelernt haben, keine

Arbeit finden, geben überwiegendeGründe an die Hand im In-

teresseder Arbeiter, so wie der Industrie selbst, eineInstanz zu schaffen,
welche die Befugniß hat, ein Gleichgewicht herzustellen, und zu ver-

hindern, daß nicht immer neue Arbeitskräftedahin geführtwerden,
wo die vorhandenen keine Verwendung finden. Die erste Beding-
ung eines zufriedenen Getverbewesens ist die richtige Bemessung
der Arbeiter zur Arbeit, die natürlichzunächstdurch Vermehrung
der Arbeit und nur wo dieses unmöglichist, in Beschränkungen
erstrebt werden muß. W)

Artikel V. Schutz der Fabrikarbeiter. — Die Vorsorge muß
nothwendig bei den Kindern beginnen. — Die ersteRücksichtmuß
derStaat darauf nehmen, daß eine kräftigeund gesunde Genera-

zion herangezogen Wird· — Was dieses verhindern könnte,muß,
so viel irgend möglich,weggeräumtwerdens sind nun auch die

Schilderungen über unnatürlicheAnstrengung und rohe Behand-
lung der Kinder in den Fabriken in der Regel ungeheuer übertrie-

ben, und werden auch alle Diejenigen, welche durch eigene Prüfung
sich ein kompetentes Urtheil gebildet haben, es dahin abgeben, daß
sie im Allgemeinen die Kinder, welche in Fabriken arbeiten, nicht
weniger gesund, kräftigund munter gefunden haben, als diejenigen

ii) Lohn- und Arbeitszeitminimum sind schöneTräutnel Aber ge-

fährlich ist- sich ihnen in dieser nüchternenWelt voll Kampf hinzugeben.
Das Weberlobnminimum in Chemnitz ist bereits wieder aufgehoben.

Dessen Geschichteist höchstbelehrend und wir werden einen ausführli-

chen Artikel darüber bringen.
’

D« R»

H) Jn Sachsen (s. Nr« 94 v. J· 1848) wollett wir eine nttmerifch

gleiche Vertretung von Arbeitnehmern und Arbeitgebertt. Wahrscheinlieh
werden die Werkfiihrer auf Seite der letzteren gerechnet werden. Mit

der Bestimmungdes Herrn Degenkolb werden die Arbeiter schwerlich
zufrieden sein. D. R.

MHI Diese Beschränkungmag allerdings statthaben, aber nur durch
Selbstbestimmunginnerhalb einer bestimmten Genossenschaft (Jnnuttg,
FabrikbkanchOzwischen Arbeitgebern nnd Arbeitnehmern, nicht aber durch
Diktai VOU Dritten. He. Degenkolbwill gewißdie Sache auch nur so
Verstanden haben. D. N»

aus den gleichen Schichten außer den Fabriken, so muß doch so
viel zugegeben werden, daß durch zu frühe Anstrengungdie kör-

perliche Ausbildung gehindert wird und keine Verordnung zu ver-

hindern vermag, daß nicht in einzelnen Fällen die Kinder ihren
Kräften nicht angemesseneArbeiten verrichten müssennnd misbkaucht
werden; daß ferner auch der Schulunterricht verhindert, oder auf
wenige Stunden beschränkt,also der frühe Brodertverb nur auf
Kosten der geistigenAusbildung erreicht werden kann. Die Kinder
ganz der Arbeit zu entziehen kann eben so wenig empfohlen werden,
und zwar deshalb nicht, weil bei der stattfindenden Arbeit und

Lohnverhältnissendie Arbeitskraft der Kinder, soweit als es ohne
Nachtheil derselben geschehenkann, den Eltern zur Unterstützung
gestattet sein muß. Es würde eine Ungerechtigkeitgegen die Eltern

sein, die bei aller Anstrengung die Mittel nicht erwerben können,
um eine zahlreiche Kinderschaar zu erhalten, wenn man ihnen die

Beihilfe derjenigen ihrer Kinder vorenthalten wrllte, welche ihnen
eine Unterstützunggewährenkönnen,ohne ihre körperlicheoder gei-
stige Entwickelungzum Opfer zu bringen. ')

Die früheGewöhnungan Thätigkeitsollte, sobald die Kraft
dazu vorhanden, zudem bei allen Klassen eher gefördertals verhin-
dert werden, da Arbeit der Beruf Aller ist oder werden kann; bei

denen aber, bei welchen die Arbeitskraft das einzigeKapital, Arbeit
die Bedingung des Lebens ist und die Kraft gebraucht werden muß,
sobald sie ohne Befürchtungdem Kapital, nemlich der Arbeitskraft,
zu schaden, gebraucht werden kann, ist die früheGewöhnungan

Arbeit eine unbedingte Notwendigkeit Jn den Fabriken werden

die Kinder nicht nttr an Arbeit, sondern auch an eine stets geregelte
Arbeit, an Ordnung und Pünktlichkeitgewöhnt,und der Aufent-

halt in den Fabriken selbst wird in der Regel ein reinlicher und

gesunder-ersein, als er itt den engen, mit allen möglichenDünsten
angefülltenWohnungen der Eltern sein kann. Diejenigen Kinder,
welche nicht in den Fabriken untergebracht wer-den,werden häufig
von den Eltern entweder zum Betteln, zu mußigem Herumliegen
veranlaßt, oder zu schweren, den Kräftenunangemessenen Arbeiten
verwendet. Ohne Eingriffe in Familienrechtewird der Staat eine

solcheVerkennung elterlicher Pflichten nie ganz verhindern können,
in der vorgeschlagenenBeschränkungauf das the Lebensjahr wird-

aber nach allen Seiten hin, so viel erreicht als möglich ist:

l) Kommen die Kinder nicht früher in Arbeit, als bis der

Körpergekräftigtund die Schulausbildung vorgeschritten sein kann.

2) Wird den Eltern die Unterstützungder Kinder nicht ent-

zogen.
3) Wird ein großerTheil der Kinder abgehaltenvom Betteln

und müßigenHerumtreiben und an Arbeit und Ordnung gewöhnt.
4) Findet zwar durch die Beschränkungauf das 12te Jahr

eine Verminderung der Dauer der in den Fabriken verwenderen

Kinder statt, aber eben dadurch steigt der Arbeitsverdienst der An-

gestelltenund gewährteinigermaaßenden Eltern eine Ausgleichung
dafür,daß die Kinder statt fünf nttr drei Iahke W»Akbeiksind.

Bedenklich Und in alle Arbeit- und Lohlivekhaklnissetief ein-

greifend, in seinen Wirkungen auf die JndUstM fast Unberechenbar,
ist eine Beschränkungder Arbeitszeit erwachsener, selbstständig-r
Fabrikarbeiter. Soll mit einer Arbeitverminderungnicht auch eine

Lohnverminderung eintreten, so Wird sie alle Lohnverhältnisseum-

stoßen und eine Erhöhung hinter sich l)erziel)en,nicht blos des Ta-

gelohnes, sondern aller und jeder Arbeit, was in Bezug an die

Konkurrenz mit dem Auslande sehr wichtig ist, und ·eiszkneJn-

dustriezweigesehr empsindlkchtreffen könnte. Soll Mit »Im Vet-

minderten Arbeitszeit zugleich eine entsprechendeLohnpekmmdekuug
eintreten, so werden die Arbeiter selbst dagegm Protestlkms Es ist
zwar nicht von eitler allgemeinen Verminderung des Arbeitszeit,
sondern nur von nem Maximum die Rede- Aber fUV eine große

Zahl Judustrie-«2instalten,die voneder MADE-dett Conjunkturen,
dert Einflüssender WitterungsveehalkmssfAbhangelhwo eine Mehr-
arbeit in der einen Jahreszeit die·MMdeMkhritin einer anderm

ausgleichen muß, bedingt entwederein Maximum zugleich die Fest-
setzungeines Minimum der Arbeitszeit, oder die Wirkung ist die-

selbe, welche eine Lohthekmmdskunghflbenwurde. Da der Fest-

setzung eines Lohnrnitnmum kein Fabrikant sich unterwerfen kann,

se) Alles sehr wahr!
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gegen die Verminderung des Arbeitverdienstesdie davon betroffenen
Arbeiter aber protestirenwerden, so wird voraussichtlich die Diffe-
renz allein die Arbeitgeber treffen.

Ich kenne seht wohl die wichtigen Folgen, welche aus einer

solchenBestimmuengsich ergeben können, glaube aber dennoch, sie
Qui-nehmen zu mUssEnzes mußte mich vor Allem die Wahrnehmung
leiten, cdnßdurch alle Schichten der Gesellschaft ein Widerwillen
schi- kanikighin noch die Arbeitskraft misbraucht und ausgebeutet
zkl sehen-wie es unläugbar bisher zum Theil geschehenist, und

VjillelchtWeniger in den Fabriken, als in der Hausindustrie, durch

eigenenWillen zwar, aber im Gefühle der Nothwendigkeit; zum

Theilauch im Handwerkerdurch einen Misbrauch des usus. Für
die Hausarbeit läßt sich ein Arbeitsmarimum nicht einführen,aber
es wird eine Bestimmung, die beim Handwerke und in der ge-
schlosssntnFabrikindusirieausführbarist, von selbst auf alle ko
kaikk sich nach und nach ausdehnen und selbst auf den Landbau

Ubekschnbwo am geringstengelehnt wird, und eben deshalb die

Arbeltskkeiftesich nicht hinwenden wollen, die in den Städten und

Fabrikenüberflüssigvorhanden sind. Die Störungen in den Ar-

bertsverhältnissen,selbst den Nachtheil bei denjenigen Industriezwei-
gen, welche mit dem Auslande im Auslande konkurriren, werden

Weltvorübergehendsein, aber bleibend wird ein menschlicheres Ver-

haltnißder Arbeit zum Lohne, ein kräftigerer,gefundeket Und zu-

skiedenererArbeiterstamm werden« ’)
Die übrigen§§. erklären sich durch sich selbst, nnd nur über

die vorgeschlagenenPensionskasse-nwird noch ein weiteres Eingehen
erforderlich sein.

i

Die Pensionskassensollen nicht zugleich Kranken- oder Unter-

stützungskassenfür die Zeit der Arbeitsfähigkeitsein; zu diesem
Zwecke sind Unterstützungskassen,durch welche die Arbeiter selbst
gegenseitig sich helfen sollen, in Antrag gebracht. Die Pensions-
kassen sollen dem hilflosen Alter, oder den in seinem Beruf ver-

unglücktenArbeiter die Subsistenzmittel sichern. Jeder Arbeitsfä-
hige ist berufen zur Arbeit, so lange die Arbeitskraft aushält, diese
aber vermindert sich oder hört ganz auf, während die Bedürfnisse
dieselben bleiben. Der Staat sorgt für Die, die ihm lange gedient
haben mit ihrer Arbeitskraft, wenn auch mangelhaft und in der

Regel am wenigstenfür die Klassen, die am angestrengtestenfür
ihn gearbeitet haben; hat nicht eben so gut jeder Arbeiter dem

Allgemeinengedient? und also nicht Jeder den gleichen Anspruch
—an die nöthigenSubsistenzmittel in der Zeit, wo er nicht mehr
arbeiten kann?

Die Veklveisungan die Sparkassen ist durchaus ungenügend.
Nur Wenigedenken in guten Zeiten daran, daß schlechte

XVFUWWUnd sureDit- die ohne Zwang einen kleinen Theil ihres
EMFVMNIMSzUkUcklthn-wird zu oft die Versuchung kommen, bei

nußergewohnlichenBedürfnissen,oder wirklicher Noth das Erfparte
zururkzunehmenEs soll aber auch die Pensionskassenicht von

den Arbeitern, sondern von den Arbeitgeberngebildet und erhalten
werden,und zwar ohne LohnkürzungEs wird also der Fabrik-
ntbecter,so lange er im Besitzeseiner Arbeitskraft ist- seinen VOUM

rbeltsilohnfort erhalten, dennoch aber werden die Pensionen, die

fk nach Verminderungoder Verlust der Kraft bezieht, nicht ein

Julmösmsim Das » en1pfcingt,sondern der Ausfluß seiner frühern
chbeItUnd ."n Rfcht- auf welches er Anspruch hat. Für den

UfbeitgjbcrFest FHWUngerechtigkeitdarin, wenn er gezwungen
Mka W«W«Arbeiter zU sorgen, die ihm mit ihrer Kraft gedient
haben; ein VMFMVerlust wird auch nur so lange für ihn daraus
entstehen, bis sich«Alle Vethnltnissedanach geregelt babenz nach und
nach Wde diese Ausgabe als Fabrikspefenin die Kalkulazion über-
gehtw und die Wasartnpkeiiedanach sich ebenfalls verändern. Hoff-
entlichwird ein Weg gefundenwerden, der dazu führt, dis- Pen-
sionen für jeden Arbeiter zu sichern-Mng er in Fabriken oder außer

XX

MagstMit denBedenken gegen Lohnminimumund Arbeitsminimum

,

men emverfianden, kommen wir nicht zu der Schlußfolgerung-
VIßda- WV der freie Wille nichts Vermag der Zwang etwas bewirken

kVFIUeandmüsse.Wir würdigenvoll und ganz die Uebel zu langer Ar-
beitszeit«Und streben nach HerbeiführunghöhererLöhne-aber nur Vet-

MögsOrganischerEntwickelungaus verbesserten Gewerbs- und Handels-
verhaltmssen. D. R.

diesen seine Arbeitskraft verwenden. Es werden zu diesem Zwecke
alle Arbeiter in Gruppen sich vereinigen müssen.

'

Die Pensionssähehaben billigerweise nach dem Arbeitsverdienst-
erhöhtwerden müssen,da die Pensionenin dem Verbältniß auszu-
werfen sein lverdenj«wiedie Lebensbedurfnissenach Maaßgabedes

Verdienstes größeroder geringer gewesensind.
Daß Diejenigen welche über 6 Thlr. per Woche verdienen-

ihre Pension von ihrem Einkommen selbst bilden können, wird

nicht bestritten werden, so wie auch anerkannt werden cwird, daß
eine gewisseArbeitszeit erst Anspruch auf Pension gewahren kann.

Im Entwurfe sind fünf Jahre angenommen.

Frankfurt, I. November 1848. ,-

i D enkfchrift
des böhmifchen Gewerbvereins

über den Anschluß Oefterreichs an den deutschen
Zollvereim

In der Zeitschrift des böhmischenGewerbvereins ist die im

Titel näher bezeichneteDenkschrift erschienen. Sie ist ein wichtiges
Dokument über die Ansichten, welche über jenen Anschluß in der

genannten bedeutenden Körperfchaftherrschen; wie sie anderseits be-

zeichnende Fingerzeige gibt über die beziehentlichenStandpunkte der

wichtigstenGewerbe in Oesterreich und im Zollvereine. Im All-

gemeinen läßt sich aus der Schrift, wenn auch nicht gerade eine

entschiedeneAbneigung eines Anschlusseserkennen, wol aber die

größteVorsicht, diesen Anschlußnur unter Voraussetzungder sorg-
fältigstenWürdigungaller einschlagende-nVerhältnissevorzunehmen.
Wenn man gerecht sein will, so kann man auch keineswegs diese
Vorsicht verwerflich finden. Wir haben es zum Oefteren aus-

gesprochen,daßOesterreich ganz besondere Rücksichtzu nehmen hat

auf seine unverkennbar höchsteigenthümlichenVerhältnisse.Man

kann es diesem Staate, der zum größtenTheil aus nicht deutschen
Ländern nnd nicht deutschen Volks-Elementen besteht, nicht verar-

gen, wenn er vorzugsweise die fiskalische und volkswirthschaftliche
Seite der Frage ins Auge faßt, und von ihm NazionadNücksichtens
nur als untergeordnetebetrachtet werden. Wir im Zollvereine haben
keine Ursache uns zu beklagen, wenn man auf österreichischerSeite

gewissenhaft in Erwägung zieht, ob man von einem Anschluß an

uns Vortheile ziehen kann, die wenigstens nicht außer Verhältniss
zu den Nachtheilenstehen, welche voraussichtlich die in vielen Zweigen
sehr weit geförderteZoll-VereinsländischeIndustrie der österreichi-
schen wenigstens im Anfange des Verbandes zufügenwird. Aller-

dings wird uns Oesterreichin seinen vielen Ackerbau treibenden Ge-

genden, vorausgesetzt, daß sie alle in den großenZollverein mit

aufgenommen würden,·und vorausgesetzt,daß Oestekteichmit feinen

ungarischen und italienischen Provinzen überhauptwieder in Ord-

nung kommt, einen guten Markt für unsere Industrie bieten-, aber

auf der andern Seite beweisen uns die Zollregister, daß wir im

Zollvereine noch sehr viel brauchen, Und gern aus angeboreka Lieb-

ei·) Diesen Grundsätzenstimmen wir ganz bei- und hoffen, daß es

dem ernsten von allem Sonderinteresse freien Zusammenwirken aller Be-

theiligten gelingen werde, einen Weg ausfindig zu machen, das Bestehen

solcher Pensionskassensicher zu stellen. Wir in Sachsen beschäftigenuns
eifrig mit dieser Aufgabe, und der Kommission in Dresden wird-ein
Plan vorgelegt und hier besprochen werden, der in seinen Grnndzugen
mit dem Hrn. Degenkolb viel gemein haben muß nnd den wir seiner Zeit

veröffentlichenwerden. Jn dieser Richtung ist allerdings eine Verbesse-

rung des Looses unserer Arbeiter ansfiihrbar und wenn Fluchdie Aus-

führung sehr schwer und die richtige Durchführung-dkepwßieVehnksatn-
keit und die genaneste Berechnung aller Mittel nnd Krafteerfordert, so

ist doch das Zier so groß, daß man kein Opfer Undkeme Mühe scheuen
darf um dasselbe zu erreichen. Als GrundlAgFeiner PensionskasseMuß
die Verpflichtung aller Arbeitgeber eines möglichstgroßenBezirks genom-
men werden: in Verhältnis des iiberhuupiseznhltenLohnes zu steuernz
und dies kann, ohne einen nicht zu Wunsch enden Einblick in die
Geschäftezu veranlassen, durch eine Einrichtunggeschehen, auf die spa-

ter einmal zurückzukommenist- D. R.
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haberei von dem Auslande kaufen —- und Oesterreich wird von uns

übrigenDeutschen aus langer Gewohnheit vollkommen als Aus-

land betrachtet —- daher es sich sichereHoffnungmachen kann, daß
es uns einen großenTheil unserer Bedürfnisse,die wir gegenwärtig
von anderen Industrieländernerhalten, zuführenwerde, und wenn

auch nicht lauter Manufakte,- so doch eine Menge von Rohstoffen,
an denen Oesterreichreich ist, wie fast kein anderes Land, und de-
ren Einfuhr wegen des Mangels fast aller irgend bedeutenden Han-
delsverbindung zwischenOesterreichund uns gegenwärtigfast Null

ist« Dnher kann eine Abmessung des künftigenStandpunktes bei-

der Industrieen, der Zoll-Vereinsländischenund der Oesterreichischen,
nach Zahlen und Werthen eigentlich keinen sichern Anhalt geben,
wenn man dadurch staatswirthschaftlich ermitteln will, ob ein An-

schlußdiesseits oder jenseits zum Nutzen oder Schaden gereichen
werde. Es ist leicht möglichund kann zugegeben werden, daß eine

oder die andere Industrie in Oesterreich nach dem Anschlußleiden-

sogar bis zum Berschwinden erdrückt werden kann, währendauf
der andern Seite dort Produkzionenemporkommen, die auf Landes

Art und Kraft begründet,eine Dauer und Unerschöpflichkeitbeur-

kunden, welche die rein gewerblichenArbeitszweigedeswegen nicht
immer haben, da die Konkurrenz schlechterdingsnicht im Inlande, vom

Auslande herein aber nicht ganz abgesperrt werden kann, denn der

Schleichhandel weiß seine Wege schon zu finden. Die Produkzion der

Rohstoffe und neben ihnen die unentbehrlichenHalbfabrikatebleiben-
wenn sie von einer großen konsumirenden Bevölkerungin nicht zu

großerEntfernung unterstütztwerden, immer die ergiebigsten und

sichersten Verdienst-Quellen für eine Arbeiter-BevölkerungSie

sind Hemmnissegegen das Ueberhandnehmen des Proletariats, wäh-
rend man einen, wenn auch langsam doch dauernd zunehmenden
Wohlstand am Meisten sich von ihnen versprechenkann. Obgleich
wir eifrige Freunde der fortbildenden Industrie sind, wohnt uns

doch nicht die Befangenheit bei, Zuständenicht zu schätzen,welche
mehr als die durch die Bevölkerungs:Verhältnissenothgedrungen her-
beigeführteFabrik- und Manufaktur-Jndustrie die Bürgschafteines

dauerhaften, gedeihlichenZustandes bieten. Einen anderen wichti-

geren Grund, der es den österreichischenIndustriellen bedenklich er-

scheinen läßt, sich dem Zollverein anzuschließen,finden sie im Man-
gel eines angemessenen und vernünftigenTarifs, und zweifeln auch

sehr, daß wir in der nächstenZeit dahin gelangen werden. — Daß
sich Oesterretchnicht zum Anschlußentschließenwerde, wenn wir zuvor

nicht den Grundsatz: »Schutz der Arbeit und ein beweg-
liches Zollsystemee bei uns zur vollen Geltung gelangen las-
fen, darüber kann man sich durchaus nicht wundern. Ebenso
gewiß ist es aber auch auf der anderen Seite, daß wir im Zoll-
vereine gar keine andere Gewerbspolitikgegen das Ausland anneh-
men können,als eben jenen Grundsatzz und darüber werden die

Regierungen und die Freihandelsmännernoch viel klarer werden,
als sie es jetzt schon TM Herzen sind. Man wird eben mehr thun
müssenals seither, weil mehr verlangt werden muß nach Jahren
der größtenEntbehrung und der tiefsten Entwürdigung. Man
wird aber auch zugleich dns System beweglichmachen, um überall
das rechte Maaß zu finden, wenn man es nicht gleich getroffen
hat, denn wir sind ebenso wenig mit unserem jigegenwärtigenTarif
zufrieden wie die Freihändler, freilich aus anderen Gründen als

sie. Mit einem solchen Zollsystemwird Oesterreichauch auskonimen

können,denn das bis vor Kurzem dort gültiggeweseneProhibitiv-
System hat in manchen Zweigen die österreichischeIndustrie zurück-
gehalten anstatt gefördert. Sehr bemerkenswerth sind die Aeuße-

rungen des Berichts über die Eisen-Industrie, für die Oesterreich
Betriebs-Elemente in seinem Schooßebirgt, wie vielleichtkein zwei-
tes Land der Erde, und die in den Händendes Staates und ei-

niger großer (s?5rundbesilåersehr schlecht benutzt worden ist, um zu-
gleich mit der Schönheitdes Produkte-, auch dessenWohlfeilheit
zu erzielen. Wie sichaber dieAnschlUßsmgeauch noch gestaltenmöge,
so viel glauben wir den jensskkkgen-Unserer Gesinnungbefreundeten
Industriellen versicheran konnem dzlß,wenn unsere diesseitigen
Industriellen auch die KräfteUnd ThnksgkeitOesierreichsnach Ver-
dienst und Würdigungim vollsten Manße zu schätzenwissen, sie
dennoch gern die Schlagbäumefallen sehen, die sie von ihren öster-
reichischenBrüdern trennen.

sei's He- Hi-

»Bei Erörterungder Frage, ob ein AnschlußOesterreichsan

den deutschen Zollverein wünschenswerthist, glauben wir in erster
Reihe die sozialen und volkswirthschaftlichenInteressen nicht blos

Böhmens, sondern der ganzen Monarchie, dann aber die siskalische
Seite für den Staat berücksichtigenzu müssen. Der böhmische
Gewerbverein stellt sich bei der Lösungdieser wichtigen Frage, weil

sie materieller Natur ist, auf den nazional-ökonomischenStand-

punkt; er glaubt weder auf politischeGründe, noch nazionale Be-
denken Rücksichtnehmen zu dürfen; denn er hält sich überzeugt,
daß, im Falle eine politische Vereinbarung Oesterreichs mit dem
neuen Deutschland der gemeinsamen Sicherheit wegen zu einem

Abschlussekommen sollte, dadurch eine Gemeinschaft in der Pflege
materieller Interessen noch nicht bedingt wird, und diese dann erst
stattfinden darf, wenn sie ohne Nachtheil für Oesterreichs »volks-
wirthschaftliche Interessen geschehenkann. — Ebenso wären uazio-
nale Bedenken gegen einen Anschlußnur selundärerNatur; denn
der Gewerbs- und Kaufmann ist als solcher Kosmopolit, ihm ist
jede Nazionalitätachtungswerth, wo er mit Erfolg auftritt, — er

macht blos Unterschiedein der Bildungsstufe der Völker; denn da-

von hängtder Kredit und die Sicherheit des Verkehrs ab.

Weil jedoch das Gedeihen einer Gemeinschaft in der Pflege
materieller Interessen nicht allein dadurch bedingt wird, daß man

nach einem Ziele strebt, sondern auch vor Allem nothwendigist,
daß man von einem gleichenStandpunkte ausgeht, da, wo diese
Grundbasis fehlt, die Gemeinschaft nur für einen Theil nützlich,
für den andern aber nachtheilig ist: darum wollen wir vorurtheils-
frei prüfen, ob und in wie weit Oesterreich, insbesondere unser
Böhmen in sozialer und gewerblicher Beziehung mit Deutschland
auf einer gleichen Stufe steht, und wir wenden uns darum vorerst
zur sozialen Seite der Anschlußfrage.

Es ist gewiß eine allgemeine Ueberzeugung, dnß im sozialen-.
Völkerleben gegenwärtig»die Arbeit« die wichtigste Zeitfragebildet;
denn sie ist die einzige rechtmäßigeQuelle der Ehre, der Achtung
und des Wohlergehensi

Schutz, Veredlungund Belebung der Arbeit stellen wir daher
zum ersten Grundsätzeeines Volkes und seiner Regierung auf;
wir Verlangen, daß die Unabhängigkeitder Arbeit einesVolkes vom

Auslande nicht nur anerkannt, sondern auch grundgesetzlich festge-
stellt werden soll, und meinen, daß das Prinzip der Arbeitsbeschü-
tzung besonders in unserem unabhängigenOesterreich Platz greifen
kann, weil sich damit die direkten siskalischenRücksichtenrecht wohl
vereinigen lassen.

Wir erblicken ferner in der Beschützungund Belebungeiner

nutzbringenden,auf soliden inländischenBedarf und Absatz begrün-
deten Gewerbsthätigkeiteine nachhaltige Abwehr gegen das Auf-
kommen eines Proletariats; in Staaten, wo dieses der Fall ist,
werden zu keiner Zeit große Verazionen in dem Werthe der Arbeit

eintreten. — Wol kann ein Handel mit Produkten der Gewerbs-

thätigkeit,auf auswärtigenAbsatz verwiesen, mitunter auch glän-
zende Resultate liefern, er entbehrt jedoch jede feste Hassesist häu-
figen Schwankungen unterworfen, und gefähklichka die sozialen
Verhältnissedeshalb, weil er nur dann behauptet werden kann-
wenn die Gewerbsthätigkeitzum Außekstennngespnnnt wird. Iede
Geschäftsstockungmacht sich unter solchen Verhältnissenfühlbar,es

treten damit Arbeitsunterbrechungen ein, die Arbeit verliert ihre
Sicherheit und sinkt im Werthe.

Wir hoffen im Verlaufe Unserer Behandlunqu zeigen, daß
Oesterreich in sich noch einen großen Raum zur Ausdehnung für
die Arbeit besitzt und deshalb nicht nothwendig häm- Sollt-»Vin-
dungen mit solchen Nazionen anzustreben, die wie-jeneUn Zvllver-
bande in den gewerblichen Leistnngen im Allgemeinen uns voraus

sind und nur in eini en auf keiner höhernStufe als Wie steheUs
Nicht unerwähntdürfn wir lasset-, dnß Ver WekkhDer Arbeit be-

sonders in unserem öhmendarum steigenWird- Weil nach Auf-
hebung des Robot der großeGrundbesitzdUkch bezahlte Hände
bebaut werden muß und die netdwendjgeAnstrebungnach Ver-

vollkommnung unserer Agrikultur-Vethnltnissesicher eine größere
Anzahl Arbeiter als seithele in Anspruchnehmen wird. —

«

Gern hätten wir bei dieser Gelegenheiteinen ziffermnßigen
Nachweis über die Summe der unentgeltlichen Robottage in ganz

Böhmengeliefertund hierdurch beiläufigberechnen wollen, welche
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Quota davon nunmehr vom großenGrundbesitzeentgelten werden

Müsse;allein die betreffenden vssiziellenDaten find beim Landes-

Katasternicht VothnndencgewesemGewiß ist es jedoch, daß in der

Folge großeSUnJinenfUr landwirthschaftliche Arbeiten bezahlt wer-

den müssen- wahtend die Volksthätigkeitdafür bisher nichts
empfing.

Aus der Freigebungdes Grund und Bodens wird endlich
Unzwelfelhnstein vermehrter Wohlstand, und durch diesen ein größe-
kek Vekdlnnchin den Erzeugnissender Gewerbsthätigkeitstattfinden;
und bleibtdie Befriedigungdesselbenblos der österreichischenGe-

werdekhntigkeitvorbehalten, dann steht Oesterreich den Gefahren ei-
nes Proletariats, aus Mangel an Arbeit hervorgegangen, sicher auf
lange Zeit noch ferne, und es können daher soziale Erschütterungen
nUch nechhnltig vermieden werden. Jedoch ist der Staat verpflich-
tet- nehm der AufstellUngdes Grundsatzes »Schutz der Arbeit« —

nUch das Verhältnisder Arbeiter zu den Arbeitgebern in Industrie-
Und GelVekdefnchedurch Gesetze zu regeln, besonders aber durch
sentsprechendeSchulen den Arbeiter auf einen höhernintellektuellen
und moralischen Standpunkt zu bringen, daß die Arbeit den Men-
schen veredelt und die Urquelle der Ehre, der Achtung und des

Wohlergehensist.

x ·

Nach Schnabel’s Tabellen 1846 sind bei den Groß- und

lelngewerben,überhauptKommerzial-Gewerben in Böhmen allein

803,730 Individuen beschäftigtgewesen, und diese großeZahl wird

am besten für die Nothwendigkeit einer Berücksichtigungunseres
’

Vordersotzes sprechen.
Gegen die Meinung: ,,Oesterreich, auch wenn es seine Son-

derstellung in materieller Beziehung aufrecht erhält, liegen die Ge-

fahren eines aus Arbeitsmangel hervorgegangenen Proletariats
serne«, halte man uns ebensowenigdie Noth, wie sie leider in

unserem Erz- und Riesengebirgeöfter vorkommt,"als die jüngst
aufgetauchte Arbeitsnoth in Prag und Wien entgegen-, denn die
letztere war blos vorübergehenderNatur, eine natürlicheFolge der

xdurch das plötzlicheZusammenstürzendes alten Regierungssystems
um alles Bestehende entstandenen Furcht und einer aus dem ge-
Eschtvundemn Vertrauen hervorgegangenen allgemeinen Geschäfts-
stockung; auch hahen vielleicht bei diesen Erscheinungen die mit der

zlelztenfranzösischenRevoluzion mit an den Tag gekommenenLouis .

Blane’schen kommunistischenLehren ihre Tragweitemitversuchen
wollen-

Ebensowenigals diese Erscheinungensprichtgegen unsere Be-

hauptung, die sich öfterwiederholende Noth im Erz- und Riesen-

gebirgezdenn dieselbe hat ihren alleinigen Grund darin, daß sich
die dortigen Bewohner mit der Erzeugung von Artikeln befassen-
-die

j- roie im Erzgebirgedas Spitzenklöppelnund die Tini-Nä-
eherei —- der Mode, daher häufigenFluktuazionenunterworfen sind,
oder wie im Riesengebirgedie Handlein-en-garn-Spinnereiin einem

sruchtlosen Kampfe gegen die Macht der Maschinenleistungensich
abmühen und natürlicherweisesich dabei immer mehr erschöpfen

Die häufigeWiederkehr der Noth im Erzgebirge kann nur

dadurchcparalystrtjwerdemwenn die Erzeugung solcher Industrie-
Gegenstandk(wie Strohgeflechte, Uhren, vorzüglichSchwarzwälder,
Schnfwdllknmrnereien)dahin verpflanzt wird, die der Mode weniger
Unlekwdklensind, sowie auch durch eine Wiederbelebung des ganz
dnkniesekllegendenBergbaues auf Staatskosten.
»HmRielepgebspgehelfen gegen die vorhandene Noth aber keine

Pnlllnthen-Wie z- B« die Einführungeines verbesserten Hand-
spinn-Vekfnhlen3s Das einzige Mittel, um die Leinen-Fabrikazion
wieder zu ihrer alten Bedeenlnngfür Böhmen zu bringen und ei-
nen ausgiebigen Expdkl mogllch zu machen, erkennen wir nur in
der Errichtung einer hinreichendmZahl von Flachs-Maschinenspin-
nereien, besonders weil unser Lnnd dns Rohprodukt in ausreichen-
der Menge produzier, ein Theil der dadurch entbehrlich werdenden
Handspinnerhierbei, der größereTheil Aber bei der sich dann gewiß
«

nusbreitenden Leinweberei nicht nur Beschäftigung,sondern
auch Wen höhernVerdienst finden wird.

,«er ddhmischeGewerbverein kann bei dieser Gelegenheitnicht
nmhuy weil es zur sozialen Frage gehört,seineUeberzeugungdahin
nUszUlpVechenkdaß, je mehr mit Hilfe der Maschinen die Erzeu-
gungskdstmWes nützlichenFabrikates verringert werden, desto grö-
ßer dessenAnwendungund Verbrauch wird, und daß auch um so

besser die dabei beschäftigtenArbeiter bezahlt werden und endlich
auch eine größereAnzahl dabei Beschäftigungfinden.
»Aus der Vereinigung des Geistes mit der Menschenhand sind

die·Maschinenhervorgegangen,
—- sie haben- wie es England be-

weist, die glänzendstinErfolge geliefert. Niemand darf eine Grenze
sehen-wollen, wo der göttlicheFunke aufhörensolle zu wirken;
denn es wäre dies ebenso sehr eine Tödtungdes Geistes, als eine

Verwilderung der Arbeit.

Uebrigens hegt der böhmischeGewerbverein die Ueberzeugung,
daß ein geistiger und produktiver Wettkampf Unter den verschiede-
nen VölkerschaftenOesterreichs das beste Mittel sei, die durch na-

zionale Eifersucht entzweiten Gemütherwieder auszusöhnem— die

Monarchie groß und mächtigbeisammen zu halten ——— insbesondere
unserem schönenBöhmenden Frieden und die Eintracht wiederzugeben.

Er glaubt ferner, daß neben der Macht auch das materielle

Wohl Oesterreichs, die unverkürzteErhaltung eines Staaten-Kom-

pleres, wie er seit dem Frieden vom I.1815 bestanden hat, noth-
wendig bedingt, besonders nachdem die Gleichberechtigungder Na-

zionalitätenstaatsgrundgesetzlichfestgestellt ist, und daß Oesterreich
politisch und materiell erst zur Einheit zu gelangen suchen muß,
ehe es Zolloereinbarungenmit Nachbarländernanstreben kann. Es

müssenalso vorerst die Zollschranken dort fallen, wo die Völker

Oesterreichs noch durch selbe -— wie von Ungarn — geschieden
sindz als ganzes Oesterreich müssenwir auch bei Handels-821llianzere
eintreten, denn dann haben wir viel zu bieten, Und wir werden in-

diesem Falle auch sicher unsern materiellen Interessen mehr zusa-
gende Konzessionenerwirken.

«

Schließlichmüßteder böhmischeGewerbeverein den allenfälli-
gen AnschlußOesterreichs an den deutschen Zollverein an die un-

erläßlicheBedingung knüpfen,daß vorher die noch außer dem

Vereine befindlichen außerösterreichischendeutschen Staaten in den

Zollverband eintreten; denn nur durch den Beitritt von Hannover,
Mecklenburg,Oldenburg u. s. w. könnte Oesterreich, da diese Län-

der keine nennenswerthe Industrie besitzen, einen kleinen Ersatz für
die Oeffnung jener Provinzen finden, die sich blos mit dem Acker-
bau beschäftigen. Ferner müßte im Zollverein vorher noch der von

uns angeführteund von der großenMehrzahl als richtig anerkannte

Grundsatz (»ansreichenderSchutz der Arbeit-l) volle Geltung er-

langen; denn der Vereins-Tarif, wie er bisher bestanden hat, ist
Wehr fiskalischer Nntur gewesen, und die insbesondere aus Süd-

deutschland jahrelang darüber geführtenKlagen beweisen, daß die

Arbeit in den Zollvereinsstaaten den ihr gebührendenSthlä noch
nicht gefunden hat. Wir können uns daher auch in unsern Be-

trachtungen über den Zollverein nur daran halten, wie er seither
prinzipiell und in seinem Umfange bestanden hats denn Ungeivißist
es, ob die gegenwärtigvon Frankfurt ausgehenden Bestrebungen
nach Erweiterung des Zollgebietesund einer bessern Beschützung
der deutschen Arbeit, als es seither der Fall gewesenist- fleh dek-

wirklichen werden.
-

Indem wir nun zur Beleuchtung der AnschlUlerngeVon nei-

zional-ökonornischenStandpunkte aus übergehen-scheiden Wie die

industrielle Volksthätigkeitin Groß- und Kleingewerbe-
Uebkk die Auffokdekung des Gewerbevereins sind in Betreff

der Anschlußfrage234 Eingaben eingegangen.Die meisten dersel-

ben gehen von Ziinften und Korporazionen im Namen des Ge-

werbstandes ganzer Städte, Ortschaften und Gegenden aus. Nach

genauer Sonderung dieser Eingaben ergab sich folgendes Resultat:
Für den Anschluß Oesterreichs an den deutschen Zolldelem

sprachen sich aus-

34 Fabrikanten,
4 Kaufleute,
I Landwirih,
l Getreidehändler,

155 Zünfte (alle aus deutschen Gegenden)-cv
Dazu kommen noch 8 Städte mit ihren Jlllinngeih deren

Zahl nicht unterschiedenwerden kann.

Gegen den Anschlußsprachen sich nUs

16 Fabrikanten, »

106 Webwaaren-Etzeugee- dnknnler nUch mehrere Druckfabri-
kanten aus Warnsdorf nnd Umgegend in Namen von

12——15,000Lohnarbeitern,
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303 Zünfte (aus deutschen und böhmischenGegenden),.
1 Stadt mit ihren Jnnungen, deren Zahl nicht unterschie-

den werden kann.

Außerdem überlassen11 Zünfteund 4 Städte die Entscheidung
der Anschlußfrageder- General-Direkzion des Gewerbvereins;

l Stadt schließtsich der Ansicht des Prager Handwerker-
standes an. (Fortfetzung folgt.) f

-1·Zur Schutzzollfrage.

Herr Carl Junghans hat einen kleinen Ausng seines
Werks: »Der Fortschritt des Zollvereins« unter dem Titel: »Die

Fabrikindustriedes Zollvereins« (keineSchutzzöllenur Finanzzöllch
in die Welt geschickt,und wird dieseSchrift mit noch zwei andern

Schriften: »Die Volkswirthschaftslehre für Jedermann-« und »Ent-

wurf zu einem Zolltaris für das vereinte Deutschland« (vomFrei-

händler-Kongreßin Frankfurt a. M.) und vom Handelsvorstand in

Leipzig gratis verschickt. Es ist hier der Ort nicht die vielen Irr-

thümer und Unzukömmlichkeitenzu widerlegen und zurückzuweisen,
welche in jenen Schriften enthalten sind. In der Deutschen Ge-

werbezeitung ist seit Jahren genugsam nachgewiesen, daß eine ächt

deutsche Handels- und Jndustriepolitik zunächstnicht aus den Frei-

handel mit Finanzzöllengebaut sein darf, sondern daß unsere Ver-

hältnisseein vernünftigesbeweglichesSchutzzollsystemerheischen,das

jedoch in unseren gegenwärtigenZolltarif nicht zu finden ist.
Jm erstgenannten Schriftchen ist auch meiner, des Unterzeich-

neten gedacht und ein Auszug aus einem von mir verfaßtenArti-

kel über sächsischeBaumwollspinnerei (Jndustrielle ZuständeSach-
sens von F. G. Wieck, Chemnitz 1840) gegeben worden, durch
den ich dargethan haben soll, daß die Spinnerei vor dem Zollver-
eine sich recht wohl befunden habe. Aus der angezogenen Stelle

geht aber nur hervor, daß es Zeiten vor Sachsens Anschluß an

den Zollverein gegeben hat, wo die Baumwollspinnerei sich wohl

befand. ·Und das ist wahr! Aber wird dadurch bewiesen, daß sie

sich jetzt wohlbesinden?Wenn Herr Junghans Stellen anführtaus

Artikeln, die ich Unterzeichneter schrieb und für die ich auch heute
noch einstehe, so wolle Herr Junghans künftigdie Ergänzungsol-

cher Stellen nicht auslassen, ohne welche sie nicht recht verständlich

sind. Seite 61 jenes angezogenen Werks ist ausdrücklichvon mir

gesagt, »daß der Zoll von 2 Thaler kein Schutzzoll, sondern ledig-
lich ein Finanzon sei.« Seite 81 erklärte ich: «Gelingt es der

deutschen Spinnerei durch das künstlicheMittel eines mäßigen
Schutzzolls, einer Art Ausgleichungssteuer, die geographischen und

pekuniärenVortheile der englischenKonkurrenz zu überkommenund

der Standpunkt, den diese in technischer und fabrikökonomischer
Durchbildung nimmt, auch zu erreichen, was keineswegs als eine

Unmöglichkeitbetrachtet werden kann, so wird die deutsche Spinne-
rei die Wunde ausheilen, die ihr geschlagen. Kräftigwird sie da-

stehen und endlich im Stande sein, ohne allen Schutz jeder Mik-

bewerbung die Spitze zu bieten, um redlich mitzueifern, das ideale

Ziel einer razionalen Volkswirthschaft » »AllgemeineHandelssreiheit««
eine Wahrheit werden zu lassen, keinesweges aber nöthighaben,
wie die Engländeres thun, sie zum Deckmantel selbstischkkSon-

derinteressenzu machen.« Diese Worte stehen mitten in der Vor

10 Jahren geschriebenenStelle, welche Herr Junghans aus meinem
Artikel zietirt.Er hätte sie nicht unterdrückensollen. s-— Unter
einem maßigen Schutzzoll verstehe ich aber 4—10 Thie. fiir
den Zentner Garn nach Qualität unter Voraussetzung von Aus-

fuhrprämien(Rückzoll)für ausgehende zollvereinsländischeBaum-
wollwaare.

»

Wk.

Weietticheetltlittheilungen
und Ausziige aus Zeitungen.

Einfuhr von Zwirnspitzen und mit Baumwolle ge-
«

mischten Spitzen nach Nordamerika. Einem Berichte des bel-

gischen Generalkonsuls in Neu-York zufolge betrug die Einfuhr von

Zwirnspitzen und mit Baumwolle gemischten Spißen nach Nordamerika
im Jahr 1846 von England für 689,866 Dollars, von Frankreich fiir
237,577 D., den Hansestädtenfür 51,652 D., von Belgien nur für 983
D. Der größte Theil der in den Vereinigten Staaten verkauften Spitzen
ist englisches Fabrikat, darauf folgen die untichten französischen.Die
Preise, wozu verkauft wird, sind sehr hoch. Spitzen, die man in Bel-

gien zu 1 Fr. 50 C. pr. Elle kaufen kann, werden in Neu-York zu t

Dollar pr. Yard verkauft. Der Zoll ist 20 Proz. für Zwirnfpitzen und

25 Proz. für mit Baumwolle gemischte. Der Konsul ist der Ansicht,daß,
wenn gute belgifche Spitzen zu mäßigen Preisen zu haben wären , die

amerikanischen Damen, die Viel Geschmackhaben, sie den englischenvor-

ziehen würden. Ein Versuch mit BrüsselerSpitzen wird empfohlen, doch
sollten dieselben nicht mehr als 3—4 Fris. pr. Yard in Belgien kosten.

(L« Z-)

Allgemeine-r Hinz-eigen
112-13] Unter der Presse besindet sich und wird im Selbst-Verlage des Verfassers erscheinen:

Die Mitramarin - etiabriliazion.
nach

ihrem gegenwärtigen technischen Standpunkte.
Anleitung

für Chemiker unåzd3Farbenfabrikanten.
on

Hippel
Eisenbahn- Beamter in C a sse l.

Mit 14 Zeichnungen. —- Preis 2z Thlr.
cBuchhandlungen erhalten bei Parthie-Bezügen und Einsendung der Beträge 10 Proz. Nabatt

-—.

Der Verfasser hat sichfrühtrmehrereJahre mit der Darstellung des Ultramarinsbeschä-
die Einrichtung einerFabrtk fur diesen Artikel veranlaßt, m»tvelchersich das on

Werkchen beschriebene Fabrikazionsverfahren nach mehrlahtlgen Erfahrungen
tigt und auch
ihm m dem obigen

[9—101Anerbieten.
Ein junger Eisenhiittenmanmim Hoh-

ofen-- Frisch-,HuttFU-,Puddel- und Watz-
Wetk-?BemebPrakklschausgebildet, verdau-

dekk·M,der Schwarz- und Weiß-Blech-
faprlkaöwibsucht eine Anstellung als Be-
triebs-Beamter in einem Eisen Hutten-
WcrE Und hat die besten Zeugnisse
anzuweisen Anfragen werden frankirt
unter der Adresse Es Es So all F. G.
Wieek in Dresden erbeten.

-

Vl-

m Verlage von Robert Bamberg in Leipzig
istiezrschienenund tn allen Buchhandlungenzuhaben :

Das Maichinenwesen
und die darüber verbreitetenausgebildet hat. Dieses Verfahren mußzur Zeit als das einfachste- sichersteund lutrativste be-

trachtet werden, und ist auch daslemge- welches gegenwärtigin den renommirtesten Fabriken
Deutschlands mit mehr oder weniger Modifikazion steh in Anwendung besindet.

Cassel- im Februar 1849.
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